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Sitzungstermine 2021 

 

Gremium Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Rat 13.  10   30   15 28  14 

Hauptausschuss  3  14 12   25   24  
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen  17  21  23   8   1 

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordnungspartnerschaften             
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege       1    4  
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz   25  20   19   11  
Integrationsrat  25    10     3  
Jugendhilfeausschuss   3   24     15  
Paten- und Partnerschaftsausschuss           10  
Rechnungsprüfungsausschuss 11        2   8 

Schul- und Sportausschuss   9   25     5  
Sozialausschuss   4   17     10  
Stadtentwicklungsausschuss 27  17  5 9   1 27 17  
Wahlausschuss             
Wahlprüfungsausschuss             
Wirtschafts- u. Wohnungsbauförderungsausschuss 28   28       4  

 
Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hilden 
 

1. Berufung Herr Oliver Kohl/ Allianz für Hilden in den Rat der Stadt Hilden 
 
Die mit der Wahl am 13.09.2020 in den Rat gewählte Bewerberin der Allianz für Hilden, Frau Kerstin 
Knott, hat mir als Wahlleiter für die Kommunalwahl in Hilden, entsprechend den Regelungen des 
§ 38 KWahlG, am 21.10.2021 wirksam ihren Verzicht auf den Sitz im Rat der Stadt Hilden und seinen 
Ausschüssen zur Niederschrift erklärt. Der Verzicht kann nicht widerrufen werden. 
 
Die Ersatzbestimmung für ein Ratsmitglied, das während einer Wahlperiode aus dem Rat ausscheidet, 
regelt sich nach § 45 KWahlG und § 69 KWahlO. 
 
Da für sie und ihren Wahlbezirk nicht ausdrücklich eine Ersatzperson benannt worden ist, bestimmt 
sich die Nachfolge aus der Reihenfolge der Reserveliste der Wählervereinigung (§ 45 KWahlG). 
 
Gleichzeitig bleiben von der Reserveliste diejenigen Bewerber und Bewerberinnen außer Betracht, die 
aus der Partei, für die sie bei der Wahl aufgestellt waren, ausgeschieden oder in der gem. 
§ 38 KWahlG vorgeschriebenen Form auf ihre Anwartschaft verzichtet haben, oder gem. § 39 KwahlG 
die Voraussetzungen für die Wählbarkeit nachträglich entfallen sind. 
 
Die Reihenfolge der Reserveliste der Allianz für Hilden sieht als nächsten Bewerber vor: 
 

Herrn Oliver Kohl, Karlrobert-Kreiten-Straße 4, 40724 Hilden 
Geb. 05.12.1970 
 

Die Annahme-Erklärung liegt vor. 
 
Gegen diese Feststellung kann jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet zu-
ständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie 
die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung dieser Feststellung Einspruch 
einlegen. 
 
Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter, Am Rathaus 1, 40721 Hilden schriftlich einzulegen  
oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Hilden, den 03.11.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister als Wahlleiter  
der Stadt Hilden 
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2. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung des 
Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 185 ff  
ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales, Integration und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Herrn Daniel Nutricato, Friedenstr. 7, 40724 Hilden 
 
3. Bezeichnung des Dokumentes: 

Mitteilung über die Gewährung einer Unterhaltsleistung (Rechtswahrungsanzeige) gemäß 
§ 7 UVG vom 02.11.2021 

 
4. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-N.A-Oe 
 
5. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E43, 40721 Hilden 
 
Hilden, 02.11.2021 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Nioduschewski 
 
 

3. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung des 
Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 185 ff  
ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales, Integration und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Herrn Hafet Hammo, Blumenstr. 117, 42566 Solingen 
 
3. Bezeichnung des Dokumentes: 

Mitteilung über die Gewährung einer Unterhaltsleistung (Rechtswahrungsanzeige) gemäß 
§ 7 UVGvom 10.11.2021 

 
4. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-N 171 
 
5. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E43, 40721 Hilden 
 
Hilden, 10.11.2021 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Barbezat-Rosdeck 
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4. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung des 
Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 185 ff  
ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales, Integration und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Herrn Hafet Hammo, Blumenstr. 117, 42566 Solingen 
 
3. Bezeichnung des Dokumentes: 

Mitteilung über die Gewährung einer Unterhaltsleistung (Rechtswahrungsanzeige) gemäß 
§ 7 UVG vom 10.11.2021 

 
4. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-N 172 
 
5. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E43, 40721 Hilden 
 
Hilden, 10.11.2021 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Barbezat-Rosdeck 
 
 

5. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung des 
Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 185 ff  
ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales, Integration und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Herrn Hafet Hammo, Blumenstr. 117, 42566 Solingen 
 
3. Bezeichnung des Dokumentes: 

Mitteilung über die Gewährung einer Unterhaltsleistung (Rechtswahrungsanzeige) gemäß 
§ 7 UVG vom 10.11.2021 

 
4. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-N 173 
 
5. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E43, 40721 Hilden 
 
Hilden, 10.11.2021 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Barbezat-Rosdeck 
 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 28/2021 – Seite 5 
 

6. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung des 
Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 185 ff  
ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales, Integration und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Herrn Hafet Hammo, Blumenstr. 117, 42566 Solingen 
 
3. Bezeichnung des Dokumentes: 

Mitteilung über die Gewährung einer Unterhaltsleistung (Rechtswahrungsanzeige) gemäß 
§ 7 UVG vom 10.11.2021 

 
4. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-N 174 
 
5. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E43, 40721 Hilden 
 
Hilden, 10.11.2021 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Barbezat-Rosdeck 

 
Bekanntmachung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Unterbacher See 
 

7. Verbandsversammlung am 23. November 2021 
 
Am Dienstag, den 23. November 2021 um 15:00 Uhr findet die Sitzung der Verbandsversammlung in 
der Verwaltung des Zweckverbandes, Kleiner Torfbruch 31 in 40627 Düsseldorf statt. 
 
Die Veröffentlichung der Tagesordnung erfolgte im Amtsblatt Nr. 46 der Bezirksregierung Düsseldorf 
am 18.11.2021. 
 
Ratsfrau Dagmar von Dahlen 
Vorsitzende der Verbandsversammlung 

 
Bekanntmachung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal 
 

8. Sitzung des Verbandsausschusses und der Verbandsversammlung am 23. November 2021 
 
Am Dienstag, den 23.11.2021, 17:00 Uhr, findet die 17. gemeinsame öffentliche und nichtöffentliche 
Sitzung des Verbandsausschusses - 100. Sitzung - und der Verbandsversammlung - 71. Sitzung - des 
Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal im Rathaus Hilden, Raum 100, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, 
statt. 
Die Tagesordnung für diese Sitzung wurde am 15.11.2021 im „Amtsblatt des Kreises Mettmann“ veröf-
fentlicht. 
Gemäß § 16 Absatz 2 der Verbandssatzung weise ich auf diese Veröffentlichung hin. 
 
Hilden, 05.11.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH 
 

9. Jahresabschluss 2020 
 
Die Gesellschafterversammlung der GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH hat am 27.05.2021 den 
Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 4.053.650,26 € und einem Jahresergebnis 
2020 von 6.478,74 € festgestellt. Das Jahresergebnis 2020 wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 
81.083,22 € verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.  
 
Der Aufsichtsrat hat der Geschäftsführung für das Jahr 2020 Entlastung erteilt. 
 
Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH hat am 01.04.2021 
den nachfolgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH, Hilden, – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH, Hilden, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 
 
Hilden, den 08.11.2021 
Christian Schwenger 
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH 

 
Bekanntmachung der Stadtwerke Hilden GmbH 
 

10. Anpassung der Preise für die Erdgas-Grundversorgung zum 1. Januar 2022 
 
Die Marktpreise für Erdgas sind stark gestiegen. Trotz stetiger Bemühungen, unsere Kosten so gering 
wie möglich zu halten, können wir vor allem aufgrund erheblich gestiegener Beschaffungskosten un-
sere allgemeinen Preise leider nicht stabil halten und sind gezwungen, unsere Allgemeinen Preise zum 
1. Januar 2022 anzupassen. 
 
Die Konditionen entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Preisblatt. 
 

Preisblatt hildenGas klassik 2022 
 
Hilden, den 15.11.2021 
Hans-Ullrich Schneider 
Geschäftsführer 
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11. Änderung der Ergänzenden Bedingungen zur StromGVV und GasGVV 

 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind wir als Grundversorger verpflichtet, Änderungen in unseren 
Ergänzenden Bedingungen öffentlich bekannt zu machen. 
Nachfolgend finden Sie die neuen, ab Januar 2022 gültigen Ergänzenden Bedingungen zur Strom-
grundversorgungsverordnung (StromGVV) und Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV). 
 
 
Hilden, den 15.11.2021 
Hans-Ullrich Schneider 
Geschäftsführer 
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